
 
 
 
 
 
 
 

GUT BERATEN 
Mag. Erich WOLF 
CASHCOW IMMOBILIE 
Der Forderung der SPÖ nach 
Wiedereinführung der Vermö-
gens- und Erbschafts- und Schen-
kungssteuer ist die ÖVP in den 
letzten Jahren de facto kräftig 
nachgekommen, indem die wich-
tigsten Vermögen, nämlich Kapi-
taleinkünfte mit 25% bzw. 27,5% 
und die Grundstücksübertra-
gungen (30% Immo-ESt und Er-
höhung der GREST) belastet wer-
den. Der Fiskus langt kräftig zu!  
Der Immobilienbesitz und dessen 
Übertragung sind in mehrfacher 
Hinsicht unter die Räder gekom-
men. 
 Mit dem Wegfall der Spekulati-
onsfrist unterliegt jegliche entgelt-
liche Immobilienübertragung der 
30%igen ImmoESt; 
 Bei der Grunderwerbsteuer ist 
die Bemessungsgrundlage der 
höhere Grundstückswert (bisher 
Einheitswert), auch bei Schen-
kungen und Erbschaften inner-
halb der Familie; 
 Das Aufteilungsverhältnis, nicht 
abschreibbarer Grundwert 40% 
(bisher 20%) und Gebäudewert 
60% (bisher 80%) hat sich ver-
schlechtert; 
 Verschlechterung in der Gebäu-
deabschreibung mit 2,5% p.a. 
(Vermietung 1,5 % p.a.); 
 Verlängerung des Verteilungs-
zeitraums von Instandsetzungs-
aufwendungen auf 15 Jahre; 
 Beschränkung der Verlustaus-
gleichsmöglichkeit und und und … 
GUTER RAT: Die wenigen Mög-
lichkeiten, die das Gesetz noch 
bietet, nutzen, wie Freibeträge bei 
Betriebsübergaben, Gutachten-
einholung für kürzere Restnut-
zungsdauer von Gebäuden bzw. 
das Aufteilungsverhältnis von 
Grund- zu Gebäudeanteil.  
 


